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Bundesbeschluss 
über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen 
und den Agglomerationsverkehr  
vom 30. September 2016 

 
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 18. Februar 20151, 

beschliesst: 

I 

Die Bundesverfassung2 wird wie folgt geändert: 

Art. 83 Strasseninfrastruktur 

1 Bund und Kantone sorgen für eine ausreichende Strasseninfrastruktur in allen 
Landesgegenden. 

2 Der Bund stellt die Errichtung eines Netzes von Nationalstrassen und dessen 
Benutzbarkeit sicher. Er baut, betreibt und unterhält die Nationalstrassen. Er trägt 
die Kosten dafür. Er kann die Aufgabe ganz oder teilweise öffentlichen, privaten 
oder gemischten Trägerschaften übertragen. 

Art. 85a Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen 

Der Bund erhebt eine Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen durch Motor-
fahrzeuge und Anhänger, die nicht der Schwerverkehrsabgabe unterstehen. 

Art. 86 Verwendung von Abgaben für Aufgaben und Aufwendungen 
im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr 

1 Die Nationalstrassen sowie die Beiträge an Massnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen im Zusammenhang mit dem 
Strassenverkehr werden über einen Fonds finanziert.   
  

  
1 BBl 2015 2065 
2  SR 101 
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2 Dem Fonds werden die folgenden Mittel zugewiesen:  

a. der Reinertrag der Nationalstrassenabgabe nach Artikel 85a; 

b. der Reinertrag der besonderen Verbrauchssteuer nach Artikel 131 Absatz 1 
Buchstabe d; 

c. der Reinertrag des Zuschlags nach Artikel 131 Absatz 2 Buchstabe a; 

d. der Reinertrag der Abgabe nach Artikel 131 Absatz 2 Buchstabe b; 

e. ein Anteil des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, aus-
ser den Flugtreibstoffen, nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe e; der Anteil 
beträgt je 9 Prozent der Mittel nach Buchstabe c und der Hälfte des Rein-
ertrags der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, ausser den Flugtreibstof-
fen, höchstens aber 310 Millionen Franken pro Jahr; das Gesetz regelt die 
Indexierung dieses Betrags; 

f. in der Regel 10 Prozent des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf allen 
Treibstoffen, ausser den Flugtreibstoffen, nach Artikel 131 Absatz 1 Buch-
stabe e; 

g. die Erträge zur Kompensation von Mehraufwendungen für neu ins Natio-
nalstrassennetz aufgenommene Strecken aus der Spezialfinanzierung nach 
Absatz 3 Buchstabe g und aus Beiträgen der Kantone;  

h. weitere vom Gesetz zugewiesene Mittel, die im Zusammenhang mit dem 
Strassenverkehr stehen. 

3 Für folgende Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassen-
verkehr wird eine Spezialfinanzierung geführt:  

a. Beiträge an Massnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des 
Transports begleiteter Motorfahrzeuge;  

b. Beiträge an die Kosten für Hauptstrassen;  

c. Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten und an Massnahmen des 
Umwelt- und Landschaftsschutzes, die der Strassenverkehr nötig macht;  

d. allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten für Strassen, die dem Motor-
fahrzeugverkehr geöffnet sind;  

e. Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen;  

f. Forschung und Verwaltung;  

g. Beiträge an den Fonds nach Absatz 2 Buchstabe g. 

4 Der Spezialfinanzierung wird die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf 
allen Treibstoffen, ausser den Flugtreibstoffen, nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe 
e abzüglich der Mittel nach Absatz 2 Buchstabe e gutgeschrieben. 

5 Ist der Bedarf in der Spezialfinanzierung ausgewiesen und soll in der Spezialfinan-
zierung eine angemessene Rückstellung gebildet werden, so sind Erträge aus der 
Verbrauchssteuer nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe d statt dem Fonds zuzuwei-
sen der Spezialfinanzierung gutzuschreiben. 
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Art. 87 Sachüberschrift 

Betrifft nur den französischen Text. 

Art. 87b Verwendung von Abgaben für Aufgaben und Aufwendungen 
im Zusammenhang mit dem Luftverkehr 

Für die folgenden Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luft-
verkehr werden die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen 
und der Zuschlag auf der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen verwendet: 

a. Beiträge an Umweltschutzmassnahmen, die der Luftverkehr nötig macht; 

b. Beiträge an Sicherheitsmassnahmen zur Abwehr widerrechtlicher Handlun-
gen gegen den Luftverkehr, namentlich von Terroranschlägen und Entfüh-
rungen, soweit diese Massnahmen nicht staatlichen Behörden obliegen; 

c. Beiträge an Massnahmen zur Förderung eines hohen technischen Sicher-
heitsniveaus im Luftverkehr. 

Art. 131 Abs. 2 und 2bis 

2 Er kann zudem erheben:  

a. einen Zuschlag auf der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, ausser den 
Flugtreibstoffen;  

b. eine Abgabe, wenn für das Motorfahrzeug andere Antriebsmittel als Treib-
stoffe nach Absatz 1 Buchstabe e verwendet werden.  

2bis Reichen die Mittel für die Erfüllung der in Artikel 87b vorgesehenen Aufgaben 
im Zusammenhang mit dem Luftverkehr nicht aus, so erhebt der Bund auf den 
Flugtreibstoffen einen Zuschlag auf der Verbrauchssteuer. 

Art. 196 Ziff. 3 Sachüberschrift, Abs. 2, 2bis und 2ter 

3. Übergangsbestimmungen zu Art. 86 (Verwendung von Abgaben für Aufgaben und 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr), Art. 87 (Eisenbahnen 
und weitere Verkehrsträger) und Art. 87a (Eisenbahninfrastruktur) 

2 Bis zum Abschluss von Verzinsung und Rückzahlung der Bevorschussung des 
Fonds nach Artikel 87a Absatz 2 werden die Mittel nach Artikel 86 Absatz 2 Buch-
stabe e statt dem Fonds nach Artikel 86 Absatz 2 der Spezialfinanzierung Strassen-
verkehr nach Artikel 86 Absatz 4 gutgeschrieben. 

2bis Der Bundesrat kann die Mittel nach Absatz 2 bis zum 31. Dezember 2018 zur 
Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur und anschliessend zur Verzinsung und zur 
Rückzahlung der Bevorschussung des Fonds nach Artikel 87a Absatz 2 verwenden. 
Die Mittel berechnen sich nach Artikel 86 Absatz 2 Buchstabe e. 

2ter Der Prozentsatz nach Artikel 86 Absatz 2 Buchstabe f gilt zwei Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Bestimmung. Davor beträgt er 5 Prozent. 
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II 

1 Dieser Beschluss wird Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet. 

2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. Er setzt Artikel 86 Absätze 2 Buch-
stabe g und 3 Buchstabe g zwei Jahre nach Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen 
in Kraft. 

Ständerat, 30. September 2016 

Der Präsident: Raphaël Comte 
Die Sekretärin: Martina Buol 

Nationalrat, 30. September 2016 

Die Präsidentin: Christa Markwalder 
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz 
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